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Jenseits von Demokratiehoffnung und Autoritarismus-
verdacht: Eine herrschaftssoziologische Analyse post-
transformatorischer Regime  

Christian Timm  

Seit etwa einer Dekade wird in den politischen Wissenschaften die Debatte geführt, 
wie die überraschende Stabilität von politischen Systemen erklärt werden kann, die 
sich im Zuge der dritten Demokratisierungswelle weder als liberale Demokratien 
konsolidierten noch in geschlossene Autokratie zurückfielen. Das gegenwärtige Er-
starken der Autoritarismusforschung als neueste Ausprägung dieser Debatte legt von 
der anhaltenden Aktualität dieser Fragestellung im besonderen Maße Zeugnis ab. 

Rückblickend hat die Politikwissenschaft bislang jedoch wenig überzeugende und 
substantiell neue Antworten auf die Frage nach der Verfasstheit der politischen 
Grauzone liefern können. Der Grund hierfür liegt, wie ich im Folgenden argumen-
tieren werde, in der konzeptionellen Konzentration auf die Ebene des politischen 
Regimes, deren theorieimmanente Beschränkungen der geforderten Entwicklung 
alternativer Konsolidierungmodelle (Carothers 2002) entgegenstehen. Ein positives 
Verständnis des komplexen Systemwandels (Dynamiken) einschließlich seiner un-
terschiedlichen Gleichgewichtszustände (Persistenzen) ist nur dann zu erlangen, 
wenn eine systematische Erweiterung des theoretisch-analytischen Instrumentariums 
jenseits der Demokratie-Autokratie-Dichotomie stattfindet. Vor diesem Hintergrund 
möchte ich einen Vorschlag in die Diskussion einbringen, der auf der Ebene politi-
scher Herrschaft operiert und den Blick vom politischen Regime zur Herrschaftslo-
gik staatlicher Institutionen verschiebt. Wie ich zeigen möchte, wird damit die diffe-
renzierte Abbildung einer politischen Realität möglich, die bislang lediglich als 
„Zone struktureller Ambivalenz“ (Schedler 2002: 37) wahrgenommen werden konnte.  

Im Folgenden werde ich anhand der Diskussion zur postsozialistischen Region 
(1) die theorieimmanenten Grenzen der Regimedebatte beleuchten, die als Heraus-
forderung für die weitere Theoriebildung zu verstehen sind. Daran anknüpfend wer-
de ich Überlegungen zur Nutzbarmachung des Neopatrimonialismuskonzepts auf-
greifen und weiterentwickeln. Im Mittelpunkt werden dabei (2) die Herleitung einer 
Definition neopatrimonialer Herrschaftslogik, (3) das Verhältnis von Herrschaftslo-
gik und Regimetypus, (4) die spezifischen Stabilisierungsmechanismen, sowie (5) 
eine erste Differenzierung neopatrimonialer Herrschaft stehen. Den Abschluss bil-
den (6) Überlegungen bezüglich der forschungspraktischen Implikationen des Kon-
zepts.  
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Das Ende der Transition und die Entdeckung der Hybridität 

Die Transitionsforschung hat sich seit ihrer Entstehung in erster Linie als Demokra-
tieforschung exponiert. Dies gilt sowohl für die Dominanz von Demokratie als ana-
lytischer Untersuchungskategorie als auch die normative Erwartungshaltung eines 
mittelfristigen Übergangs der Transitionsländer zur Demokratie.69 Diese Verengung 
eines komplex verlaufenden politischen Strukturwandels auf Fragen von Demokrati-
sierung wurde bereits früh kritisiert (vgl. Bunce 1995; Jowitt 1996; Hartmann 1998; 
Beiträge von Albrecht & Frankenberger sowie Köhler & Warkotsch in diesem 
Band). Einen nachhaltigen Innovationsschub erfuhr die Debatte jedoch erst durch 
zwei Ereignisse, die grundsätzliche Annahmen infrage stellten. Dies waren, erstens, 
die Anerkennung des Endes des Transitionsparadigmas und, zweitens, die unerwar-
teten Regimedynamiken der ‚Bunten Revolutionen‘.70 

Die in den 1980er Jahren einsetzende Transitionsforschung war anfangs noch un-
sicher, welche konkreten Ergebnisse der Transition zu erwarten waren. Während so 
zu Beginn von „transitions from certain authoritarian regimes toward an uncertain 
‚something else‘„ (O’Donnell & Schmitter 1986: 3) ausgegangen wurde und das 
‚noch unbestimmte Etwas‘ zu erforschen war, rückten schnell Fragen nach den Be-
dingungen und verschiedenen Entwicklungspfaden zur Demokratie in den Mittel-
punkt der Forschung. Aus der ‚transition-from-authoritarian rule‘ wurde so die 
‚transition-to-democracy‘ Schule. Der Übergang von einem autoritären zu einem 
demokratischen Regime wurde dabei im bekannten Dreischritt aus Liberalisierung, 
Demokratisierung und Konsolidierung gedacht. Bis auf wenige Ausnahmefälle, in 
denen sich wieder ein autoritäres Regime konstituierte, wurde – flankiert von entspre-
chenden Maßnahmen – von einem mittelfristigen Übergang der Transitionsländer zur 
Demokratie ausgegangen. 

Erste Zweifel an der ‚Machbarkeit‘ der Transition (vgl. Carothers 2002: 15) setz-
ten ein, als offensichtlich wurde, dass die Einführung von Mehrparteiensystemen 
nicht zwangsläufig zur Konsolidierung demokratischer Systeme führte. Bis auf die 
ostmitteleuropäischen EU-Beitrittskandidaten stellten sich demokratische Konsoli-
dierungen wie auch offene Rückfälle in Autokratie nur in Ausnahmefällen ein. Den 
ersten Wendepunkt der theoretischen Diskussion läutet O’Donnell‘s (1996) Artikel 
„Illusions about Consolidation“ ein, der für eine kritische Überprüfung der normati-
ven Konsolidierungsannahmen und die Öffnung des Blicks für alternative Formen 

 
69  Vgl. O´Donnell & Schmitter (1986); Huntington (1991); Przeworski (1991). Für die deutsche 

Debatte: von Beyme (1994); Merkel (1994); Offe (1991). 
70  Als ‚Bunte Revolutionen‘ werden die Machtwechsel in Serbien (2000), Georgien (2003), der 

Ukraine (2004) und Kirgistan (2005) bezeichnet, im Zuge derer die der Wahlmanipulation 
beschuldigten Präsidenten durch massive Proteste der Bevölkerung aus dem Amt gedrängt 
wurden. Die jeweiligen Bezeichnungen als ‚Rosenrevolution‘ (Georgien), ‚Orangene Revolu-
tion‘ (Ukraine) und ‚Tulpenrevolution‘ (Kirgistan) ergaben den Sammelbegriff der ‚Bunten 
Revolutionen‘; vgl. den Beitrag von Sehring und Stefes in diesem Band.  
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konsolidierter Regime plädiert. Diese Überlegungen aufgreifend rief Carothers (2002) 
einige Jahre später „The End of the Transition Paradigm“ aus und forderte die Ent-
wicklung neuer Modelle, die jenseits des democracy bias bzw. democratization bias 
die neu entstandenen posttransformatorischen Regime definitorisch fassen können. 
Diese Forderung schien umso dringlicher, da zu diesem Zeitpunkt – folgt man der Ein-
teilung Diamonds – 49% aller politischen Regime weder den liberalen Demokratien 
noch den geschlossenen Autokratien zuzuordnen waren (vgl. Diamond 2002: 25f.).  

Ein erster Vorschlag bot an, die „Zone struktureller Ambivalenz“ (Schedler 2002: 
37) in Subtypen zu unterteilen und somit das Autokratie-Demokratie-Spektrum aus-
zudifferenzieren. Damit sollte die bestehende Systematik nicht in Frage gestellt, 
sondern lediglich verfeinert werden (vgl. Lauth 2002b). Diskutiert wurde in diesem 
Zusammenhang, ob eine Einteilung in vier Subtypen (vgl. Schedler 2002) oder in 
sieben Subtypen (vgl. Diamond 2002) sinnvoller sei, ob diese eher der Demokratie 
oder der Autokratie zugeordnet werden sollten bzw. ob die klassische oder vermin-
derte Subtypenbildung (vgl. Merkel et al. 2003) das jeweils bessere Vorgehen dar-
stelle.71 In der grundsätzlichen Herangehensweise, eine Typologie plausibler Subty-
pen bilden zu wollen, gleichen sich die Vorschläge, verschieben jedoch nach An-
sicht einiger Autoren jeweils das zentrale Problem der Grenzziehung (vgl. Linz 
2000: 34; Krennerich 2002: 58; Merkel et al. 2003: 32f.).   

Diese teils theorie-, teils empiriegeleitete Vermessung und Differenzierung der 
Grauzone bedeutete zweifelsohne einen Zugewinn für das Feld der Demokratiemes-
sung, da sie den Stand eines Landes im Hinblick auf einen Idealtyp von Demokratie 
veranschaulicht. Ein Konsolidierungsmodel jenseits des Transitionsparadigmas kann 
mit dieser Herangehensweise jedoch nicht generiert werden. Der Grund hierfür ist 
denkbar einfach: Ausgangspunkt der Systematik bleibt ein Ankerkonzept von De-
mokratie (bzw. Autokratie). Alle Subtypen, ob klassische oder verminderte, werden 
mittels Identifizierung von Merkmalen hergeleitet, deren Abwesenheit das jeweilige 
Grauzonenregime von dem verwendeten Demokratiekonzept distinguiert.72 Ein Ver-
ständnis der jeweiligen systemstabilisierenden Mechanismen kann durch eine auf 
Defizite und Defekte ausgerichtete Konzeptionalisierung jedoch kaum erlangt wer-
den. Anders formuliert, die zugrunde gelegten Demokratiemodelle erklären die Sta-
bilität funktionierender Demokratien, nicht jedoch die ihrer Abweichungen. Da ein 
Erklärungsmoment für die Systemstabilität fehlt, können politische Grauzonenre-
gime in dieser Systematik nur als instabile Übergangsphänomene verstanden wer-
den, was die Anwesenheit eines impliziten democratization bias bedeutet. 

 
71  Zu einer grundsätzlichen Diskussion der Unterscheidung zwischen einfacher und verminder-

ter Subtypenbildung, vgl. Krennerich (2002: 60ff.); Collier & Levitsky (1997: 438ff.). 
72  Ähnlich argumentieren Holger Albrecht und Rolf Frankenberger in ihrem Beitrag. Auch An-

näherungen seitens autoritärer Regime haben sich demselben Vorwurf auszusetzen, denn die-
se, sofern sie Linz‘ Autoritarismuskonzept zugrunde legen, werden ebenfalls negativ durch 
das Fehlen zentraler demokratischer Merkmale definiert; vgl. Hensell (2009: 26). 
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Ein zweiter, weitaus ambitionierterer Vorschlag zielte explizit darauf ab, das zentra-
le Erklärungsmoment für die Stabilität von Grauzonenregimen zu identifizieren und 
damit einen dritten Regimetyp definieren zu können. Die bestehende Demokratie-
Autokratie-Dichotomie sollte bestehen bleiben und durch einen Hybridtypus erwei-
tert werden, der sich – so war man sich einig – durch die Koexistenz verschiedener 
demokratischer und autoritärer Elemente auszeichnete. Für Karl (1995), die den Be-
griff erstmals in die Diskussion einbrachte, sind hybride Regime formal durch die 
Einführung eines demokratischen Wahlregimes gekennzeichnet, dessen Gefähr-
dungspotential für den Machterhalt der Regierenden durch Maßnahmen wie infor-
melle Manipulationen kompensiert würde. Eine Vielzahl theoretischer Konzepte 
(‚Demokratien mit Adjektiven‘; vgl. Collier & Levitsky 1997) versuchte in ähnli-
cher Weise, das zentrale Wesen des Hybriden einzufangen. So stellten beispielsweise 
Levitsky & Way (2002: 58f.) für ihr Regimemodell des competitive authoritarianism 
das Spannungsfeld von democratic rules und authoritarian governance in den Mit-
telpunkt. Auch in der deutschen Debatte versuchte Rüb (2002: 115) explizit aus ei-
ner Kombination verschiedener demokratischer und autoritärer Merkmale einen ei-
genständigen Regimetyp zu konstruieren.  

Eine erste Schwierigkeit stellt bei diesem Vorgehen die Charakterisierung be-
stimmter Regimeeigenschaften als autoritär dar. In der bisherigen Regimetypologie 
wurde Autoritarismus in Abgrenzung zu Demokratie definiert. So wird in Linz´ 
Autoritarismusmodell, als das am häufigsten verwendete Konzept, Autoritarismus 
negativ durch das Fehlen zentraler demokratischer Merkmale definiert (vgl. Hensell 
2009: 26). Der Begriff des Autoritären als die Nichtbeachtung demokratischer Re-
geln und Verfahren wird in der Tendenz somit zu einer Sammelkategorie für unter-
schiedliche Formen von Willkür, informeller Unterwanderung und Manipulation. 
Dieses Vorgehen mag für eine binär codierte Regimetypologie ausreichend sein; die 
Konstruktion eines eigenständigen dritten Typus erscheint damit jedoch als schwie-
rig: Erstens wird mit der Bezeichnung bestimmter Teilaspekte als autoritär die defi-
nitorische Unschärfe in die vorgeschlagenen Hybridtypen transferiert. Zweitens 
bleibt ungeklärt, über welche Mechanismen sich die ‚demokratischen‘ und die sich 
durch fehlende Demokratie auszeichnenden Elemente zu einer eigenständigen Funk-
tionslogik verbinden. Die Beobachtungen spezifischer Charakteristika hybrider Re-
gime, die zur Entwicklung der theoretischen Konzepte geführt haben, mögen wich-
tige Aspekte der politischen Realität einfangen. Ob damit jedoch eine neuartige 
Funktionslogik sui generis abgebildet wird, bleibt mitunter selbst für die Autoren 
offen (vgl. Rüb 2002: 115). 

Ich möchte an dieser Stelle die grundsätzliche Frage nach der Möglichkeit aufwer-
fen, aus einer binären Regimetypologie heraus einen eigenständigen dritten Regimety-
pus zu konstruieren. Die Diskussion scheint an einem Punkt angelangt zu sein, der 
deutlich macht, dass ein alternatives Konsolidierungsmodell jenseits des 
Transitionsparadigmas kaum im Rückgriff auf Begrifflichkeiten zu generieren ist, 
die jenes Paradigma erst konstituierten. Versuche, die in die klassische Regimetypo-
logie geschlagene Lücke erneut mithilfe idealtypischer Konstruktionen aus Demo-
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kratie und Autokratie zu füllen, werden ein verstecktes Aufscheinen des democracy 
bias nicht wirkungsvoll kontrollieren können.  

Die Bunten Revolutionen – Analyse unerwarteter Regimedynamiken 

Neben der Anerkennung des Endes des Transitionsparadigmas waren die Bunten 
Revolutionen der zweite wichtige Impulsgeber für konzeptionelle Innovationen. 
Hatte die Forschung eben noch die überraschende Stabilität der neu entstandenen 
Grauzonenregime zu erklären versucht, war man ab dem Jahre 2000 mit plötzlichen 
Regimedynamiken konfrontiert. Die revolutionären Ausbrüche und der Sturz der 
langjährigen Machthaber in Serbien (2000), Georgien (2003), der Ukraine (2004) 
und Kirgistan (2005) wurden bereits euphorisch als „zweite Demokratisierungswel-
le“ der postkommunistischen Region bezeichnet (vgl. McFaul 2005: 7; Bunce & 
Wolchik 2006b: 6) und legten die Frage nahe, ob die Ereignisse nicht eine Rehabili-
tierung des erst kürzlich zu Grabe getragenen Transitionsparadigmas bedeuteten. 

Levitsky und Way (2003: 11) zeigten sich kritisch gegenüber der vorschnellen 
Annahme einer Demokratisierung und führten die in diesem Kontext nahe liegende 
und nützliche Unterscheidung von regime change (Regimewechsel) und power 
change (Machtwechsel) ein. D’Anieri (2005a: 82) kommentiert den Unterschied 
knapp: „changing leaders is not the same as changing institutions“. Von einem Re-
gimewechsel ist demnach dann zu sprechen, wenn sich eine grundsätzliche Verände-
rung der „basic patterns in the organization, exercise, and transfer of government 
decision-making power“ (Higley & Burton, zitiert in Hale 2005: 135) erkennen 
lässt. Trotz der nützlichen Unterscheidung lassen die Autoren bislang die zentrale 
Konsequenz der Systematisierung und der Operationalisierung der institutionellen 
Veränderungen (basic patterns) in Folge eines Machtwechsels vermissen.73 Der 
Grund für diese Blindstelle ist darin begründet, dass die Bunten Revolutionen vom 
Gros der Forschung als abhängige Variable gesetzt werden. Statt der möglichen in-
stitutionellen Veränderungen im Anschluss an die Revolutionen werden so die Ursa-
chen und Bedingungen, die zu den Machtwechseln geführt haben, in den Blick ge-
nommen. Dies scheint der höheren politischen Relevanz geschuldet zu sein, die die 
Prognose potentieller Umstürze gegenüber der Analyse der konkreten Ergebnisse für 
die Politik einnimmt. 

Eine interessante Denkfigur, die an die Unterscheidung von Macht- und Regime-
wechsel anknüpft, betrachtet die Dynamiken hybrider Regime als zyklische Anpas-
sungs- und Reproduktionsprozesse (vgl. Hale 2006b; Levitsky & Way 2002; Stykow 

 
73  Hale stellt hierbei eine Ausnahme dar, der zur Beurteilung des Nachfolgerregimes das institu-

tionelle setting in den Blick nimmt. Für den Übergang seines patronal presidentialism zu ei-
nem demokratischen Regime ist für Hale in erster Linie der formale Rückbau präsidialer 
Vollmachten zentral (vgl. Hale 2006b: 13). 
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2010). Die Bunten Revolutionen werden in diesem Kontext als Teil eines Zyklus 
verstanden, der einsetzt, wenn Machthaber nicht mehr in der Lage sind, im Rück-
griff auf die ihnen zur Verfügung stehenden formellen und informellen Mittel, Mo-
mente potentieller Instabilität, wie beispielsweise die Regelung der Präsident-
schaftsnachfolge, zu entschärfen (vgl. Hale 2006b: 312).  

These institutions are marked by regular and reasonably predictable oscillations between peri-
ods of tight political closure and periods of (sometimes sudden) political opening, including 
the phenomenon typically called the ‚colored revolutions’. (Hale 2006b: 306) 

Politischer Wettbewerb (einschließlich Machtwechsel) wird dabei nach Levitsky 
und Way zyklisch solange fortgesetzt, bis eine Partei ausreichend Ressourcen für die 
Durchsetzung einer geschlossenen Autokratie oder einer liberalen Demokratie (Re-
gimewechsel) akkumulieren konnte. Für die Herbeiführung einer liberalen Demo-
kratie setzt dies die Existenz überzeugter Demokraten voraus, konstatieren Levitsky 
und Way wie auch McFaul (2002: 222). Für Hale hingegen ist ein Ausbruch aus der 
zyklischen Reproduktion nur dann wahrscheinlicher, wenn ein prekäres Kräfte-
gleichgewicht zwei Elitefraktionen zwingt, sich zur Verwirklichung ihrer Interessen 
auf die Einschränkung der präsidialen Exekutiven und stärkeren Verregelung von 
Macht zu einigen (vgl. Hale 2006b: 313).74 Die damit einsetzende Etablierung insti-
tutionalisierter Spielregeln, die für beide Fraktionen zwar jeweils nur die zweitbeste 
Lösung darstellt, würde den Grundstein für den Ausbruch aus der bestehenden 
Handlungsrationalität (democracy without democrats) legen. So sieht Hale (2006b: 
311ff.) beispielsweise für die Ukraine und Serbien die besten Demokratisierungs-
chancen, da sich die Gewinner der Präsidentschaftswahlen jeweils auf die Stärkung 
parlamentarischer Befugnisse zu Ungunsten des Präsidentenamts einigten. Die Un-
terscheidung von Macht- und Regimewechsel und die Denkfigur zyklischer Repro-
duktionsdynamiken bedeuten insofern einen Gewinn für die Debatte, da sie nicht ein 
extern gesetztes Demokratiekonzept, sondern das hybride Regime zum Ausgangs-
punkt der Analyse nimmt. Damit kehrt die Debatte zum Ursprung der ‚transitions-
from-studies‘ zurück, wobei nicht mehr ein autoritäres Regime, sondern das noch zu 
definierende Grauzonenregime den Ausgangspunkt möglicher Regimedynamiken 
markiert. 

Jenseits der bereits skizzierten terminologischen Schwierigkeiten der Regimede-
batte wirft die Diskussion über die Bunten Revolutionen zwei weitere konzeptionel-
le Probleme auf: Zum einen fällt auf, dass die fehlende systematische Auseinander-
setzung mit den möglichen post-revolutionären Veränderungen konzeptionelle Ein-
schränkungen nach sich zieht. So können Levitsky & Way (2002), Hale (2006b), 
Fairbanks (2007) und McFaul (2005) jenseits einer Regimeerneuerung prinzipiell 
nur einen Regimewechsel in Richtung Demokratie denken. Ob die Länder der Bun-
ten Revolutionen sich tatsächlich demokratisieren oder einen Wandel zu einem al-

 
74  Diese Denkfigur taucht erstmals bei Rustow (1970) auf und wird ebenfalls von O’Donnell & 

Schmitter (1986) sowie Przeworski (1991) diskutiert.  
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ternativen Grauzonenregime durchlaufen haben, kann innerhalb der vorgelegten 
Theoriemodelle nicht festgestellt werden. Carothers (2002: 11f.) hat in diesem Zu-
sammenhang mit „dominant power politics“ und „feckless pluralism“ zwei unter-
schiedliche Ausprägungen von Grauzonenregimen in die Diskussion eingebracht, 
auf die ich an späterer Stelle ausführlicher eingehen werde. Die von den genannten 
Autoren vorgelegten Konzepte (competitive authoritarianism, patronal president-
ialism, etc.) stellen allesamt Variationen der klassischen dominant power politics mit 
einem starken Präsidenten als dominantem Machtzentrum dar. Mit dem feckless 
pluralism, der als pluralistischer Grauzonentypus trotz des fehlenden dominanten 
Machtzentrums und einer politischen Pluralisierung, der keine Demokratisierung 
folgt, ebenso Stabilität erzeugen kann, macht Carothers auf eine Blindstelle der bis-
herigen Konzepte aufmerksam. Der Wechsel zu einem pluralistischen Grauzonenre-
gime kann innerhalb der bestehenden Systematiken nicht exakt festgestellt und da-
her leicht mit Demokratisierung verwechselt werden. 

Zum zweiten deutet sich an, dass die Frage nach einem Regimewechsel nicht al-
lein mit dem Blick auf die Veränderung formal verregelter politischer Entschei-
dungsstrukturen beantwortet werden kann. Die Plausibilität von Hales Argumentati-
on, der aufgrund des Rückbaus präsidialer Vollmachten in Folge der Orangenen Re-
volution für die Ukraine die besten Demokratisierungsaussichten sieht, schwindet 
bei einem genaueren Blick. Detailliertere Untersuchungen zur Ukraine (vgl. 
Harasymiv 2007: 16) weisen auf eine starke Kontinuität klientelistischer Beziehun-
gen und die Dominanz informeller Praktiken in der Politik hin, die bereits 2004 als 
abgeschafft galten (vgl. D’Anieri 2005b: 234). Ein grundsätzlicher Wandel der 
Handlungsrationalitäten, den Hale aufgrund der Pattsituation vermutet hatte, scheint 
damit nicht eingesetzt zu haben. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass mit al-
leinigem Blick auf formal-institutionelle Veränderungen kaum auf einen grundle-
genden Wechsel der Funktionslogik des politischen Systems geschlossen werden 
kann. Für eine gleichwertige Integration von informellen Strukturen in die Analyse 
hält die Regimedebatte jedoch kein terminologisches Instrumentarium bereit. Wie 
bereits angemerkt, taucht Informalität in der Regimedebatte lediglich als Denkfigur 
der Abweichung und dysfunktionalen Unterminierung formal-rechtlicher Regelun-
gen auf. Eine systematische Integration der informellen Ebene findet dabei nicht 
statt. Diese scheint jedoch unablässig zu sein, um sowohl die Dynamiken als auch 
die Herausbildung unterschiedlicher Gleichgewichtszustände (Subtypen) von Grau-
zonenregimen zu verstehen. Erst die gleichwertige Berücksichtigung beider Ebenen 
ermöglicht eine umfassende Analyse politischer Systeme, wie Köllner (2005: 6) her-
ausstellt: 

Die jeweilige Stärke formaler und informeller Modi sowie ihr Verhältnis zu einander geben 
Aufschluss über das reale ‚Funktionieren‘ eines politischen Systems und sind damit von emi-
nenter Bedeutung für dessen Analyse. 
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Anforderungen an ein Analysemodell der politischen Grauzone 

Es ist deutlich geworden, dass ein theoretisches Modell zur Untersuchung der politi-
schen Grauzone eine Reihe von Anforderungen erfüllen muss.  
 Wenn das Ende des Transitionsparadigmas ernst genommen wird, muss statt 

eines externen Ankerkonzepts von Demokratie das Grauzonenregime selbst zum 
Ausgangspunkt der Analyse genommen werden.  

 Hierfür bedarf es einer tragfähigen Definition des politischen Grauzonenre-
gimes, die die stabilisierende Funktionslogik des politischen Systems erklärt 
und damit einhergehend den Democratization bias kontrolliert. Wie ich darge-
legt habe, sind die Begrifflichkeiten der Regimedebatte aufgrund von theorie-
immanenten Beschränkungen nicht geeignet, ein solches Konsolidierungsmodell 
jenseits des Transitionsparadigmas zu liefern. 

 Von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Funktionslogik und so-
mit der Regimedynamiken und verschiedenen Gleichgewichtszustände (Subty-
pen) erscheint die systematische und gleichwertige Integration informeller 
Strukturen und Institutionen. Im Unterschied zur Regimedebatte darf Infor-
malität dabei nicht als bloße Abweichung von formal gesetzten demokratischen 
Regeln und Prozeduren gesehen werden.  

 Grundsätzlich muss die Definition der politischen Grauzone einen Wechsel zwi-
schen unterschiedlichen Subtypen konzeptionell integrieren, bzw. die Möglich-
keit für eine Differenzierung der politischen Grauzone vorhalten. Dabei ist es 
notwendig, die Anschlussfähigkeit an die bisherige Regimetypologie sicherzu-
stellen und den zentralen Übergang zur Demokratie benennen zu können. 

 
Ein Ansatz, der für die skizzierten Schwierigkeiten eine Lösung anzubieten ver-
spricht, stellt das in der Entwicklungssoziologie diskutierte Konzept des Neopatri-
monialismus dar. Die folgenden Überlegungen bauen auf einer Reihe von Versuchen 
auf, dieses Konzept für die politikwissenschaftliche Debatte fruchtbar zu machen 
(vgl. Christophe 1999; Erdmann 2002; Erdmann & Engel 2007; Hensell 2009; Pit-
cher et al. 2009). Allen Ansätzen ist gemein, dass die Analyse von der Ebene des po-
litischen Regimes zur Ebene der politischen Herrschaft verschoben wird. Mit diesem 
Vorgehen rückt jenseits des politischen Regimes der Staat als Ermöglichungs- und 
Koordinationsstruktur von Herrschaft in den Blick. Dies erscheint umso wichtiger, 
da staatliche Strukturen weitreichenden Einfluss auf die Funktionsweise und die 
langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten politischer Systeme haben (vgl. Rüb 2003: 
58ff.). Bei der Untersuchung des Systemwandels wurde dem Staat bislang jedoch 
wenig Aufmerksamkeit zuteil (vgl. Schlichte 2005: 10ff.; Bank in diesem Band). 
Staat und seine bürokratischen Agenturen wurden vielmehr unhinterfragt vorausge-
setzt (vgl. Carothers 2002: 8). Mit dem Konzept des Neopatrimonialismus kann ein 
Beitrag geleistet werden, die staatliche Herrschaftsdimension wieder stärker in die 
Untersuchung zu integrieren.  
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Definition neopatrimonialer Regime 

Ausgangspunkt der Debatte um (Neo-)Patrimonialismus bildet die Herrschaftssoziolo-
gie Max Webers, der verschiedene Herrschaftstypen (legal-rational, traditional, cha-
rismatisch) und korrespondierende Legitimitätsquellen idealtypisch zueinander in 
Verbindung setzt (vgl. Roth 1987: 39). Nur wenn Herrschaft seitens der Beherrschten 
als legitim betrachtet wird, so der zentrale Gedanke, ist Herrschaft auf Dauer gestellt 
(vgl. Weber 2005: 157ff.). Patrimonialismus versteht Weber innerhalb seiner Typolo-
gie als eine Spielart traditionaler Herrschaft mit einer weitgehenden Konzentration der 
politischen, ökonomischen und militärischen Macht in der Person eines Herrschers. 
Seitens des Herrschers werden im Patrimonialismus alle politischen und administrati-
ven Angelegenheiten als persönlich behandelt (vgl. Weber 2005: 122).  

Eine breite Beachtung fand das Patrimonialismuskonzept erstmals bei der Be-
schreibung von Herrschaft in Afrika (vgl. Zolberg 1966; Roth 1968). Autoren wie 
Eisenstadt (1973), Medard (1982), Theobald (1982), Pawelka (1985) und Roth (1968) 
versuchten seit den 1960er Jahren Webers Konzept weiterzuentwickeln und auf mo-
derne politische Systeme anzuwenden. Eisenstadt (1973: 12f.), der als erster den Be-
griff des modern neopatrimonialism im Unterschied zum traditional patrimonialism 
einführte, konstatierte als Kern des Neopatrimonialismus die gleichzeitige Existenz 
einer patrimonialen Herrschaftslogik und moderner legal-rationaler Elemente.75 Das 
Charakteristische wurde auch hier als Hybridität wahrgenommen, die im Vergleich zur 
Regimedebatte nicht als Verbindung demokratischer und autoritärer Elemente, son-
dern als Kombination zweier unterschiedlicher Herrschaftsformen verstanden wurde. 
Da nach Ansicht einiger Autoren diese spezielle Herrschaftskonstellation einen ein-
deutigen Legitimitätsglauben als Basis dauerhafter Herrschaft entbehre, sei diese einer 
permanenten Instabilität ausgesetzt (vgl. Roth 1968: 205). Analog zur Debatte um 
hybride Regime dominierte somit auch in der Debatte um politische Herrschaft an-
fangs eine modernisierungstheoretische Lesart. Die Koexistenz zweier Weber’scher 
Idealtypen in einem politischen System wurde als Übergangsphänomen respektive 
evolutionärer Zwischenschritt auf dem Weg der universellen Durchsetzung bürokrati-
scher Herrschaft gesehen (vgl. Pitcher et al. 2009: 149f.). 

Zwei zentrale Probleme prägen die Debatte bis heute: Seit der Entdeckung der 
Hybridität ist erklärungsbedürftig, in welchem Verhältnis und über welche Mecha-
nismen patrimoniale und legal-rationale Elemente miteinander korrespondieren. 
Diese Unklarheit führte dazu, dass das Konzept des (Neo-)Patrimonialismus auf ver-
schiedenste Gesellschaftstypen, Entwicklungsstadien und als Überbegriff für unter-
schiedliche Phänomene wie Klientelismus, Korruption oder Tribalismus Verwen-
dung fand (vgl. Clapham 1985: 45f.; Lemarchand 1981: 19). Kritische Stimmen 
warnten früh davor, den zwar unterschiedlich starken, doch in allen politischen 

 
75  Zu einer ausführlichen Unterscheidung zwischen Patrimonialismus und Neopatrimonialismus 

vgl. Eisenstadt (1973: 60); Erdmann & Engel (2007: 114). 
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Herrschaftssystemen vorkommenden Personalismus mit Patrimonialismus gleichzu-
setzen. Dies verringere den heuristischen Wert und laufe Gefahr, das Konzept zum 
catch-all Ansatz zu verwässern (vgl. Theobald 1982: 553; Erdmann & Engel 2006: 30). 

Mit dem noch ungeklärten Verhältnis der beiden Herrschaftstypen zueinander war 
zweitens eine Überbewertung der patrimonialen gegenüber der bürokratischen Di-
mension verbunden. In Bezug auf Afrika schreiben Chabal und Daloz (1999: 9): 
„[T]he african state is not more than a decor, a pseudo-Western facade“ und dessen 
zugrunde liegender „modus operandi is essentially informal“ (vgl. ebenfalls Medard 
1982; Clapham 1982). Die Reduktion formaler Institutionen auf eine Fassadenfunk-
tion, so Erdmann & Engel (2007: 194f.), würde jedoch weder die soziale Wirklich-
keit der meisten afrikanischen Staaten widerspiegeln, in denen formale Institutionen 
durchaus Wirkungsmächtigkeit entfalten, noch eine eindeutige Differenzierung zwi-
schen Patrimonialismus und seiner modernen Neo-Variante erlauben.  

Neuere Forschungen haben sich daran gemacht, das Verhältnis zwischen patri-
monialer und legal-rationaler Herrschaftslogik neu auszuloten (vgl. Bratton & van 
de Walle 1997; Erdmann 2002; Christophe 2005; Erdmann & Engel 2007). Dabei 
wurde herausgestellt, dass, erstens, weite Bereiche staatlicher Strukturen nicht zwin-
gend oder dauerhaft apropriiert sind, sondern nach legal-rationalen Herrschaftsprinzi-
pien funktionieren können. Zweitens schaffe erst der moderne Staat diejenigen Hand-
lungsräume und Ermöglichungsstrukturen für Phänomene wie Ämterpatronage, die für 
das Verständnis neopatrimonialer Herrschaft von zentraler Bedeutung sind. Erdmann 
und Engel (2007: 105) definieren vor diesem Hintergrund Neopatrimonialismus wie 
folgt: 

Neopatrimonialism is a mixture of two, partly interwoven, types of domination that co-exist: 
namely, patrimonial and legal-rational bureaucratic domination. […] Under neopatrimonialism 
the distinction between the private and the public, at least formally, exists and is accepted, and 
public reference can be made to this distinction (it is a different matter whether this is ob-
served or not). Hypothetically people have a certain degree of choice as to which logic they 
want to employ to achieve their goals and best realise their interests. Thus neopatrimonialism 
is a type of political domination which is characterised by insecurity about the behaviour and 
role of state institutions (and agents). This insecurity structures the reproduction of the system. 

Neopatrimoniale Herrschaft erzeugt demnach Stabilität, indem ein ständiger Wech-
sel zwischen zwei Herrschaftslogiken, der patrimonialen und der legal-rationalen, 
stattfindet. Während bislang die Funktion von Regelungen darin gesehen wurde, so-
ziale Komplexität zu reduzieren und Räume der Vorhersehbarkeit zu schaffen, wird 
durch die Parallelität von zwei Bezugssystemen das Gegenteil intendiert. Durch das 
kontinuierliche Changieren zwischen zwei unterschiedlichen Herrschaftslogiken 
wird eine ‚institutionalisierte Unsicherheit‘ geschaffen, die zum zentralen Charakte-
ristikum neopatrimonialer Regime erklärt werden kann und folglich eine neuartige 
Systemlogik sui generis erzeugt. Das Besondere hierbei ist, dass aus neopatrimonia-
ler Perspektive erstmals dauerhafte staatliche Herrschaft gedacht werden kann, ohne 



105 

die dafür von Weber als notwendig erachtete Bedingung des Legitimitätsglaubens zu 
erfüllen.76 Im Gegensatz zu Levitsky und Way, die Hybridität auf eine durch widrige 
Umweltbedingungen erzwungene Zulassung demokratischer Elemente zurückführen 
und eine dauerhafte Instabilität unterstellen, rückt Neopatrimonialismus die nutzen-
maximierenden Machtkalküle von herrschenden Eliten in den Vordergrund, die aus 
der Kontrolle über zwei unterschiedliche Bezugssysteme und deren Herrschaftslogiken 
resultieren.  

Von einem neopatrimonialen System kann in dem hier zugrunde gelegten Ver-
ständnis folglich dann gesprochen werden, wenn Formen bürokratischer und patri-
monialer Herrschaft als parallele Kommunikations- und Entscheidungskanäle ko-
existieren und so wechselseitig seitens der herrschenden Eliten derart genutzt wer-
den, dass eine systemimmanente ‚institutionalisierte Unsicherheit‘ für soziale und 
politische Akteure generiert wird. Obgleich diese Denkfigur einen attraktiven Aus-
weg aus dem catch-all-Dilemma weist, hat sich diese Definition in den aktuellen 
Studien zum Neopatrimonialismus bislang nicht durchgesetzt (vgl. Soest 2006; 
Hensell 2009; Pitcher 2009). Ein Grund hierfür mag in der bislang auch seitens 
Erdmann & Engel (2006) noch wenig konkretisierten gedanklichen Figur der ‚insti-
tutionalisierten Unsicherheit‘ liegen. Ich möchte daher im Folgenden einen Schwer-
punkt auf die Wechselbeziehungen zwischen bürokratischer und patrimonialer Herr-
schaft legen und spezifische Mechanismen zur Schaffung ‚institutionalisierter Unsi-
cherheit‘ vorstellen. Da aus herrschaftssoziologischer Sicht die Beziehung zwischen 
Herrschenden und Erzwingungsstab von zentraler Bedeutung ist, wird im Folgenden 
das Verhältnis zwischen Politik und staatlicher Verwaltung im Mittelpunkt stehen. 
Vorerst möchte ich jedoch einen Blick auf das Verhältnis von Herrschafts- und Re-
gimedimension werfen, da mit der Definition eines neopatrimonialen Systems keine 
automatische Verortung auf der Regimeebene erfolgt. 

Das Verhältnis von Herrschafts- und Regimedimension  

Im Zuge der Nutzbarmachung des Neopatrimonialismuskonzepts für die Regimede-
batte kam es nicht selten zu einer impliziten Gleichsetzung neopatrimonialer Herr-
schaft und hybrider Regime (vgl. Erdmann & Engel 2007: 112). Hartmann (2002: 
213) weißt darauf hin, dass Neopatrimonialismus zwar eine neue Form der Herr-
schaftslogik darstellt, jedoch hinsichtlich der Regimetypen auf einer anderen analy-
tischen Ebene angesiedelt ist. Da die Herrschaftslogik quer zur Regimetypologie 
liegt, stehen analytisch nunmehr zwei Merkmale staatlich verfasster Gesellschaften 

 
76  Neopatrimoniale Herrschaft ist nach diesem Verständnis nicht dauerhaft auf Legitimation 

angewiesen, jedoch findet man immer wieder den Versuch, teils mit charismatischer, traditio-
naler aber auch legal-rationaler Argumentationselemente die eigene Machtbasis zu legitimie-
ren (vgl. Pitcher et al. 2009: 128f.)  
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zur Verfügung. Erstens die Verregelung des Zugangs zu den Zentren politischer 
Entscheidungsproduktionen (Regime) und zweitens die Funktionsweise staatlicher 
Verwaltungsstrukturen (Herrschaft) (vgl. Erdmann & Engel 2007: 111f.; Stykow 
2010). Dabei jedoch, so bemerken Pitcher et al. (2009: 126), sind weder bestimmte 
Herrschafts- und Regimetypen als zueinander synonym zu verstehen, noch ist ein 
kausaler Zusammenhang zwischen Herrschaftslogik und Regime zu konstatieren.77 
Folgende Abbildung verdeutlicht das Verhältnis: 

Tabelle 1: Verhältnis Regimetypologie-Herrschaftslogik 

Regimetyp 
Liberale 

Demokratie 
Hybrid Autokratie 

Subtyp 

 Kompetitiver  
Autoritarismus; 

delegative  
Demokratie; etc. 

Neopatrimoniale 
Autokratie 

Bürokratische  
Autokratie 

Herrschafts-
logik 

 
Legal-rational 

 
Neopatrimonial Neopatrimonial Legal-rational 

Quelle:  Erdmann & Engel (2006: 30). 

Bürokratische Herrschaft ist Grundlage demokratischer wie zum Teil auch autoritärer 
Regime, die wie im Falle imperialer Großreiche oder auch Deutschlands der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhundert nicht mit einem demokratischen Rechtsstaat moderner Prä-
gung zu verwechseln ist (vgl. Eisenstadt 1963: 10ff.) Neben bürokratisch organisierten 
autoritären Regimen sind grundsätzlich Autoritarismen denkbar, denen die genannte 
Doppellogik neopatrimonialer Herrschaft zugrunde liegt. Folgt man der Einteilung von 
Erdmann und Engel, so beschreiben hybride Regime und die neopatrimoniale Herr-
schaftslogik einen weitgehend deckungsgleichen Raum in der Matrix politischer Re-
gime. Wenngleich hybride Regime zum Teil eine Reihe demokratischer Institutionen 
aufweisen können, so wird der für die wissenschaftliche Debatte entscheidende Über-
gang von einem hybriden zu einem liberal-demokratischen Regime auf der Ebene der 
Funktionslogik mit der Durchsetzung legal-rationaler Herrschaft markiert.  

Die Verfügbarkeit von zwei Analyseebenen (Regime/Herrschaft) hat zum Teil zur 
Auffassung geführt, dass Regimetypen und Herrschaftslogik frei miteinander kombi-
niert werden können (vgl. Pitcher et al. 2009: 144ff.; Stykow 2010). Andererseits sind 
nach klassischer Lesart demokratische Regime an einen funktionierenden Rechtsstaat 

 
77  Auch wenn keine direkte Kausalität besteht, so kann Herrschaft als intervenierende Variable 

wirken. Wie Snyder (1992: 395f.) betont, wirkt ein neopatrimonialer Herrschaftsmodus nega-
tiv auf eine Regimetransition von einem autoritären zu einem demokratischen Regime  
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und legal-rationale Herrschaft gebunden (vgl. Schumpeter 1976: 206; Merkel et al. 
2003: 34ff.; Erdmann & Engel 2006: 30). Demokratie, so das auch hier vertretene Ar-
gument, ist nicht vereinbar mit der Existenz zweier konkurrierender Herrschafts-
logiken, sondern vielmehr an die Allgemeingültigkeit universaler und über-personaler 
Regeln gebunden. Im Zuge der Auseinandersetzung mit (neuen) Autoritarismen ist im 
Gegensatz zu demokratischen Systemen über eine Subtypenbildung nachzudenken, die 
die unterschiedlichen staatlichen Herrschaftslogiken einbezieht.  

Die These von ‚institutionalisierter Unsicherheit‘ als Kernelement hybrider Re-
gime wird auch durch die Ergebnisse einer vergleichenden empirischen Untersu-
chung gestützt. Nach Auswertung des World Bank-EBRD’s Business Environment 
and Enterprise Performance Survey (BEEPS) stellten Kenyon und Naoi (2006: 1) 
ein umgedrehtes U-Verhältnis zwischen Regimetypus und der Perzeption von policy 
uncertainty seitens wirtschaftlicher Akteure fest. Während Demokratien und ge-
schlossene Autokratien mit einer als relativ niedrig empfundenen Unsicherheit kor-
relieren, zeichnet sich die politische Grauzone durch einen signifikant hohen Grad an 
empfundener Unsicherheit aus. Wie diese Unsicherheit erzeugt wird, soll im Folgen-
den beleuchtet werden. 

Die Institutionalisierung von Unsicherheit 

In den meisten westlichen, demokratisch verfassten Gesellschaften stellt sich die Frage 
nach dem Verhältnis formaler und informeller Strukturen nur in Ausnahmefällen. Der 
Grund hierfür liegt im historischen Prozess der Rechtsentwicklung als einer Kodifizie-
rung ursprünglich informeller Konventionen und Gewohnheitsrechte (vgl. Knight 
1997: 1). In diesem Idealverhältnis wird die Durchsetzung formaler Regeln durch be-
stehende informelle Institutionen gestützt.78 Dort, wo der Einführung moderner (de-
mokratischer) Strukturen kein Konstitutionalismus vorausging, stehen neugeschaffene 
formale und bestehende informelle Strukturen häufig in einem Konfliktverhältnis. 
„These informal institutions structure incentives in ways that are incompatible with the 
formal rules: to follow one rule, actors must violate another“ (Helmke & Levitsky 
2004: 729). Neopatrimonialismus stellt für dieses Beziehungsverhältnis mit seiner zu-
grundeliegenden Doppellogik ein Beispiel par excellence dar. Für die konzeptionelle 
Erfassung des patrimonialen Herrschaftszusammenhangs wird in der Diskussion um 
Neopatrimonialismus immer wieder auf die theoretischen Denkfiguren des Klientelis-
mus und der Patronage zurückgegriffen. Als zentrale Idee liegt beiden Konzepten die 
Patron-Klient-Beziehung zugrunde, die als „relationship of exchange between 

 
78  Neben dem oben genannten unterstützenden Verhältnis (complementary) können informelle 

Institutionen auch Blindstellen formaler Regeln ergänzen (accomodation) bzw. ineffektive 
formale Strukturen (substitutive) ersetzen. Im vierten hier besprochenen Fall stehen beide 
Strukturen in einem Konfliktverhältnis (competing); vgl. Helmke & Levitsky (2004: 728ff.). 
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unequals“ (Clapham 1982: 4) verstanden wird. Klientelbeziehungen sind im Kontext 
von Neopatrimonialismus relevant, weil sie sowohl (1) systemintegrierend wirken; (2) 
politische Kohäsion schaffen; als auch dazu dienen, (3) strukturelle Unsicherheit zu 
institutionalisieren. 
(1) Die Integrationskapazität klientelistisch organisierter Systeme wurde vielfach als 
funktional beschrieben, da durch die Einbindung lokaler Führer in ein nationales 
System eine Zentrum-Peripherie-Verbindung geschaffen und der politische Wettbe-
werb um Ämter angekurbelt wird (vgl. Güneş-Ayata 1994: 19f.). Zentrales Erklä-
rungsmoment für die Integrationskapazität von Klientelismus war die Rolle des Pat-
rons als broker, der zwischen lokalem und zentralstaatlichem System die Inkorpora-
tion unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen in ein nationales System erlaubt 
(vgl. Lermarchand 1972: 69ff.).79 Während in patrimonialen Regimen persönliche 
Güter und private Dienstleistungen die Transfergüter darstellen, zirkulieren in neo-
patrimonialen Systemen öffentliche Güter, Ämter, Dienstleistungen und Wähler-
stimmen (vgl. Erdmann & Engel 2006: 20f.). Häufig, so Weingrod (1968: 379), sind 
Parteien die zentralen Organisationen für Patronagebeziehungen, die unter anderem 
Verwaltungsposten als Ressource zur Generierung von Wählerstimmen einsetzen 
(Lemarchand & Legg 1972: 165ff.):  

[P]atronage refers to the ways in which party politicians distribute public jobs or special favors 
in exchange for electoral support. The political party – a formally organized group – is the ma-
jor unit in this use of the term. 

(2) Neben dem integrativen Potential wird somit die zweite wichtige Funktion von 
Patronage, die Herstellung politischer Kohäsion, deutlich. Die in diesem Fall als po-
litical machine bezeichnete Form politischer Parteien ist durch die Rekrutierung ih-
rer Mitglieder auf der Grundlage materieller Anreize und durch einen hohen Grad an 
Kontrolle der Mitgliederaktivitäten seitens der Parteiführung gekennzeichnet (vgl. 
Brinkerhoff & Goldsmith 2002: 40). D’Anieri (2005b: 233) beschreibt Charakteris-
tika ‚politischer Maschinen‘ wie folgt: 

What characterizes the political machine from other kinds of political parties or government is 
the ‚glue‘ that holds it together. The machine is based on exchange rather than ideology, class, 
or broadly based identity factor. Whereas the typical party maintains loyalty by appealing to 
voters’ ideological preferences or class interests, the machine party gathers votes through the 
offer of particularistic rewards. 

Wie deutlich wird, ist diese Art der Integration und Kohäsion sehr ressourceninten-
siv. Die politische Verfügungsgewalt über (ökonomische) Ressourcen wird somit 
zum Schlüsselmoment der Stabilisierung politischer Macht (vgl. Medard 1982: 177; 
Bratton & van de Walle 1994: 458; Erdmann 2002: 331). Dies gilt nicht nur für die 

 
79  Die Diskussion wurde dabei bis zu der Frage zugespitzt, ob klientelistisch organisierte Ge-

sellschaften ein funktionales Äquivalent zu universalistischen Gesellschaften westlicher Pro-
venienz und somit einen Modus sui generis politischer Repräsentation darstellten (vgl. Weber 
Pazmino 1991: 117ff.). 
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afrikanischen Entwicklungsländer, in deren Kontext erstmals diese Überlegungen 
angestellt wurden, sondern ebenfalls für den postsozialistischen Raum. Konzepte, 
wie beispielsweise Staniszkis (1991) political capitalism oder Schlumberger’s 
(2008b) patrimonial capitalism, beschreiben, wie unzureichende Ausdifferenzie-
rungsprozesse im Zuge von Transitionen eine Verschränkung zwischen Staat und 
Ökonomie entstehen ließen, bei der politische Unternehmer ihre Machtpositionen 
nicht zuletzt durch die Verpachtung von Marktzugangsrechten und schwachen Ei-
gentumsrechten bis heute absichern.  

(3) Neopatrimoniale Regime können jedoch im Gegensatz zu anderen Klientel-
systemen Momente ausbleibender Ressourcenströme bzw. steigende Forderungen sei-
tens der Klientelnetze dadurch entschärfen, dass politische Unternehmer sich auf ihre 
formal zugeschriebenen Positionen und die Option staatlicher Sanktionsgewalt zu-
rückziehen (Erdmann & Engel 2006: 21f.). Deutlich wird hier, dass das Verhältnis 
von formalen und informellen Institutionen nicht als einfaches Nullsummenspiel 
verstanden werden kann. Informelle Institutionen sind nicht nur dort stark, wo for-
male Regeln schwach sind und vice versa. Wie beim komplementierenden Verhält-
nis, wo sich formelle und informelle Dimensionen gegenseitig verstärken, müssen 
zur Entfaltung einer neopatrimonialen Systemlogik sowohl die informelle als auch 
formale Ebene ausreichend gut institutionalisiert sein. Mögen formal-staatliche In-
stitutionen ineffizient in der Produktion öffentlicher Güter sein, im Bereich der for-
malen Sanktionsfähigkeit muss der neopatrimoniale Staat zur Aufrechterhaltung sei-
ner Funktionslogik durchsetzungsstark bleiben (vgl. Christophe 2005). Informelle 
Strukturen stellen in neopatrimonialen Systemen somit keine Abweichung dar, son-
dern erzeugen vielmehr in Kombination mit formalen Institutionen eine neue Sys-
temqualität. Klientelismus muss vor diesem Hintergrund gleichzeitig als Vorausset-
zung für und als Antwort auf institutionalisierte Unsicherheit verstanden werden, die 
durch den ständigen Wechsel zwischen den beiden Herrschaftslogiken generiert 
wird.  

In short, developing a clientelist network it is a means to gain protection and to achieve goals 
in a situation of societal uncertainty created by public institutions which may behave in ways 
that are not calculable. Clientelism clearly contributes to the reproduction of the institutional 
uncertainty that it is designed to overcome. For as soon as many actors turn to this means in 
order to reduce their uncertainty, the uncertainty will become more ubiquitous and provoke 
further investment in it. In other words, clientelism is to be understood as an answer to the in-
stitutional uncertainty created by neopatrimonial rule. (Erdmann & Engel 2006: 21) 

Klientelismus kann somit als Motor neopatrimonialer Herrschaft ausgemacht wer-
den. Ein System, in dem die einzige Möglichkeit der Überwindung struktureller Un-
sicherheit darin besteht, eigene Klientelbeziehungen zu intensivieren, setzt einen sich 
selbstverstärkenden zentripetalen Prozess in Gang, der der herrschenden politischen 
Elite in die Hände spielt. Klientelismus stellt damit nicht nur eine einfache Überle-
bensstrategie, sondern die komplexe Grundlage neopatrimonialer Herrschaft dar.  
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Mechanismen zur Stabilisierung neopatrimonialer Herrschaft 

Die Doppellogik von bürokratischer und klientelistisch-patrimonialer Herrschaft er-
zeugt ein weitgehend sich selbst stabilisierendes Herrschaftssystem, das jedoch – 
wie andere politische Systeme auch – über neuralgische, die Stabilität bedrohende 
Punkte verfügt. Die für neopatrimoniale Regime spezifischen Bedrohungspotentiale 
liegen einerseits endogen in der Herausbildung neuer Machtzentren als Folge einer 
Dezentralisierung von Herrschaft und andererseits exogen in der Entstehung einer 
authentischen und damit systembedrohenden Opposition. Beide sehr unterschiedlich 
gelagerten Bedrohungsszenarien erfordern seitens der politischen Eliten spezifische 
Gegenmaßnahmen, von denen ich im Folgenden vier zentrale vorstellen werde. 

Bereits Eisenstadt (1973: 17) wie später auch Bratton und van de Walle (1994: 
464) haben auf die Tatsache hingewiesen, dass eine authentische, horizontal vernetz-
te Opposition, die für einen grundsätzlichen Systemwandel eintritt, in neopatrimo-
nialen Regimen selten vorkommt. Die entscheidende Konfliktachse verläuft – so die 
Autoren – nicht zwischen Vertretern unterschiedlicher ideologischer Positionen, 
sondern zwischen Insidern und Outsidern: „we stress the cleavage between insiders 
and outsiders rather than the divide within the ruling clique between hard-liners and 
soft-liners“ (Bratton & van de Walle 1994: 464). Die Aufrechterhaltung dieser Insi-
der-Outsider-Konfliktachse, die gleichzeitig die Aufrechterhaltung der Systemlogik 
bedeutet, lässt sich auf mehrere Strategien zurückführen. Als erstes ist die präventi-
ve Kooptation von Oppositionskräften auszumachen, die partikularistische Interes-
sen politischer Gegner befriedigt und auf diese Weise deren Bedrohungspotential 
absorbiert. Dass Kooptation jenseits der kurzfristigen Entschärfung potentieller Op-
ponenten ein wirksames Mittel zur langfristigen Unterbindung authentischer Oppo-
sition darstellt, hat Christophe (2005: 212) deutlich gemacht. Derartige akzeptierte 
Vorteilsnahmen diskreditieren die Opposition zusätzlich in den Augen der Bevölke-
rung und verwirken damit den Anspruch, sich im weiteren politischen Wettbewerb 
als moralische Instanz und Reformkraft zu gerieren. 

Ein zweites wirksames Mittel, die genannte Konfliktachse zu perpetuieren, be-
steht darin, die Grenze zwischen Insider und Outsider ‚fluide‘ zu halten. Bratton und 
van de Walle (1994: 464) argumentieren in diesem Zusammenhang, dass vor allem 
durch die hohe Rotation bürokratischer und politischer Ämter ein ständiges Ver-
schieben der Grenze zwischen Insidern und Outsidern ermöglicht wird. Analog dazu 
beschreibt Mungiu-Pippidi (2006: 93), wie durch das gezielte Lancieren kleiner 
Aufstiegschancen seitens des Zentrums politische Unternehmer eher versucht sind, 
bestehende Zugangskanäle zu nutzen als die Regeln des Systems zu verändern. So-
mit wird ein politisches System aufrecht erhalten, in dem politische Forderungen in 
erster Linie auf den Zugang zu Ressourcen und Positionen im politischen Zentrum 
bzw. eine Erweiterung von Klientelnetzwerken abzielen, nicht aber auf eine funda-
mentale Änderung der politischen Spielregeln. Da sich Konflikte in neopatrimonia-
len Systemen primär zwischen konkurrierenden Patronagenetzwerken entzünden 
und letztlich Akteure am strukturellen status quo festhalten, ist ein grundsätzlicher 
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Wandel politischer Institutionen wenig wahrscheinlich (vgl. Eisenstadt 1973: 17, 
23). Wie Bratton und van der Walle (1994: 464) anmerken, setzen sich Insider mit-
unter ab, wenn sich Ressourcen verknappen und ein Wechsel ins Oppositionslager 
mittelfristig sinnvoll und profitabel erscheint. Die Bunten Revolutionen, die in fast 
allen Fällen von ehemaligen Insidern angeführt wurden, legen darüber in besonde-
rem Maße Zeugnis ab. Jenseits der Aufrechterhaltung der bestehenden politischen 
Spielregeln verhindert eine systematische Kaderrotation die Entstehung alternativer 
Machtzentren. Die beständige Ernennung, Entlassung und Wiederberufung staatli-
cher Eliten, von Migdal (1998: 223ff.) als big shuffle bzw. von den georgischen Me-
dien (IWPR 2004) treffend als ‚Regierungskarussell‘ bezeichnet, dient dabei der 
Verhinderung eines Ausbaus eigener Klientelnetze, die sich zu alternativen Macht-
zentren entwickeln können. Die zunehmende Rotation von Kadern und die damit 
einhergehende Ungewissheit über das eigene Verbleiben führt zu einer zentripedalen 
Dynamik, da Akteure ihre Machtbasis nicht innerhalb des Teilsystems, über das sie 
zur Zeit verfügen, sondern dem politischen Zentrum gegenüber abzusichern versu-
chen. 

Die Differenzierungen von öffentlicher und privater Sphäre, von Amt und Person, 
von formal und informell als originäre Kennzeichen moderner Staatlichkeit stehen 
auch in neopatrimonialen Systemen in Form eines diskursiven Referenzrahmens zur 
Verfügung. Antikorruptionskampagnen, Reformagenden und ähnliches sind jedoch 
nicht als reine Rhetorik oder Inszenierungen für das westliche Ausland zu verstehen, 
sondern als wirkungsmächtiges Herrschaftsinstrument nach Innen.80 Reformregie-
rungen, die beständig auf formale Regelungen und Maßnahmen verweisen, diese 
jedoch gleichzeitig klientelistisch unterwandern, schaffen eine größere Verhaltens-
unsicherheit unter den relevanten Akteuren. So gibt es ein ‚offizielles Skript‘, das 
ganz nach bürokratischen Prinzipien einen effizienten Ressourceneinsatz fordert, 
und ein dem widersprechendes ‚inoffizielles Skript‘, das weiterhin im patrimonialen 
Sinne für die klientelistische Integration des Herrschaftsapparates Anwendung fin-
det. Code-switching lässt Akteure darüber im Unklaren, wie eine bestimmte Situati-
on zu beurteilen ist und welche Konsequenzen ein konkretes Handeln haben kann.81 
Die Parallelität eines modernen Differnzierungsdiskurses und der fehlenden Entspre-
chung im politischen Handeln mag als hochgradig ambivalent wahrgenommen wer-
den; im Rahmen einer neopatrimonialen Logik ist diese jedoch hochgradig funktional. 

Ein weiteres Disziplinierungsinstrument verdeutlicht noch einmal anschaulich die 
Verschränkung von bürokratischen und patrimonialen Herrschaftsstrukturen. Migdal 
(1998: 223ff.) hat unter der Bezeichnung dirty tricks eine Reihe von Maßnahmen 

 
80  Spannende Anregungen zu diesen Überlegungen verdanke ich Anke Draude und Alexander 

Wolters, die sich im Rahmen Ihrer Dissertationen mit der Re-Konzeptionalisierung von 
Neopatrimonialismus bzw. der Analyse von Herrschaftsdiskursen auseinandersetzen. Die 
Publikationen sind jeweils für 2011 geplant.  

81  Zum Begriff des code-switching, vgl. Rottenburg (2002: 213ff.). 
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zusammengefasst, die regelkonformes Verhalten unmöglich machen und Akteure zu 
informeller Absicherung zwingen. Maßnahmen wie Ad-hoc-Gesetzesänderung, die 
bewusste Schaffung überlappender Kompetenzbereiche staatlicher Agenturen oder 
das Aufspalten von Organisationen zum Ziel einer künstlichen Konkurrenzschaffung 
dienen dabei primär dem Zweck der Aufrechterhaltung zentraler Kontrolle. In glei-
chem Sinne hat Christophe (2005: 31)die Bedeutung der gezielten Verabschiedung 
widersprüchlicher Gesetze herausgestellt, die das Bedürfnis von Akteuren unterlau-
fen, soziales und politisches Handeln in eindeutiger oder ausschließlicher Weise zu 
regeln. Entscheidungen müssen aufgrund unvollständiger bzw. ambivalenter gesetzli-
cher Grundlagen immer wieder nach oben abgesichert werden. Dadurch gelingt es po-
litischen Zentrumseliten, sich als unumgängliche Passagepunkte zu positionieren, an 
denen Handlungssicherheit entweder durch die Intensivierung informeller Beziehun-
gen oder die Vermarktung durch Korruption hergestellt wird. 

Diese für neopatrimoniale Regime entscheidende Eigenschaft von Gesetzen als 
informeller Disziplinierungshebel hat sich auch sprachlich im russischen Kunstwort 
des vzjatkoëmkost‘ niedergeschlagen. Zusammengesetzt aus den Worten vzjatka für 
,Schmiergeld‘ und ëmkost‘ für ,Umfang‘ wird zum Ausdruck gebracht, inwieweit 
ein Gesetz durch unklare oder widersprüchliche Regelungen eine informelle Diszip-
linierung oder Erpressung von Schmiergeldern ermöglicht (vgl. Deutschlandradio 
Kultur 2007). Keith Darden (2004) hat diese Beobachtung von erzwungener Korrup-
tion zur Basis seines blackmail-state-Konzepts genommen, das er am Beispiel der 
Ukraine entwirft und von de Puppo (2004) auf Georgien angewendet wurde. Wie 
beide Autoren zeigen, entsteht aus der Kombination von erzwungener Korruption 
bzw. ihrer offenen Tolerierung und einer gleichzeitigen, gut organisierten Überwa-
chung und Dokumentation der Regelverstöße eine Sammlung von Dossiers 
(kompromat), die eine Disziplinierung politischer Akteure wie auch des Verwal-
tungsapparates durch das Zentrum ermöglicht. Eine systematische Erstellung von 
Dossiers kann darüber hinaus auch längerfristig zur Folge haben, dass selbst nach 
einem Machtwechsel ehemalige Insider aus Furcht vor der Verwendung von 
kompromat an der Systemlogik festhalten werden und nicht als Reformkräfte in Er-
scheinung treten. Wie der Mechanismus der legislativen Manipulation nahe legt, 
können kompromat und die bewusst geschaffenen gesetzlichen Ambivalenzen ihr 
Disziplinierungspotential nur entfalten, wenn gegebenenfalls staatliche Sanktions-
gewalt auch durchgesetzt werden kann. Korruptionsskandale und ihre gerichtlichen 
Verurteilungen sind in neopatrimonialen Regimen vor diesem Hintergrund nicht 
Zeichen staatlichen Bemühens um Rechtsstaatlichkeit, sondern Teil eines effizienten 
Disziplinierungsinstruments. 

Wie aus den Ausführungen deutlich geworden ist, sind die systemstabilisierenden 
Beharrungskräfte innerhalb des Neopatrimonialismus stark ausgeprägt. Einmal in 
Gang gesetzt, ist ein Ausbruch aus der Handlungslogik sehr voraussetzungsvoll. Die 
Organisation der präsidialen Nachfolge, ökonomische Krisen, der Kontrollverlust 
über Klientelnetzwerke und das Entstehen alternativer Machtzentren, etc. können zu 
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Machtwechseln führen, die als critical junctures potentielle Möglichkeiten zur Ver-
änderung der Herrschaftslogik eröffnen.  

Dynamiken und Gleichgewichtszustände neopatrimonialer Systeme  

Gegenwärtige Regimeveränderungen, wie die der Bunten Revolutionen, unterschei-
den sich von der ersten postsozialistischen Transition von 1989/1990 hinsichtlich 
ihres Ausgangspunktes. Statt einer transition from authoritarian rule finden Re-
gimedynamiken nun in einem institutionellen Kontext statt, die als transition from 
neopatrimonial rule analysiert werden müssen. Eine Schwäche bisheriger Ansätze, 
die auf der Regimeebene hybride Regime zum Ausgangspunkt der Untersuchung 
nehmen, war, wie bereits ausgeführt, dass diese lediglich einen Regimewandel zu 
Demokratie beobachten können, dabei jedoch einen möglichen Wechsel zu einem 
anderen Hybridtypen unberücksichtigt lassen. Neopatrimonialismus bietet mit seiner 
Definition hingegen die Grundlage für eine Differenzierung in verschiedene Subty-
pen und kann somit auf der Herrschaftsebene die Analyse der weiteren Entwicklun-
gen verfeinern. Die hier vorgeschlagenen Subtypen stellen dabei nur eine einfache 
Variante der Differenzierung dar, deren systematische Weiterverfolgung im Kontext 
der Debatte als vielversprechend erscheint. Im Folgenden werde ich (1) den Zyklus 
des präsidentialen Neopatrimonialismus, (2) die Herausbildung eines neopatrimonia-
len Mehrparteiensystems, sowie (3) die Durchsetzung bürokratischer Herrschaft und 
Demokratisierung bzw. Entstehung einer legal-rationalen Autokratie als mögliche 
Entwicklungen beschreiben.  

(1) Der Typus des präsidialen Neopatrimonialismus reflektiert die klassische Vor-
stellung hybrider Regime als dominant power politics (vgl. Carothers 2002: 70). 
Kennzeichnend ist die Existenz eines Präsidenten als dominanten Machthaber, der 
im Zentrum formeller und informeller Entscheidungsprozesse steht und im Rück-
griff auf neopatrimoniale Herrschaftstechniken Opposition und Herrschaftsapparat 
dominiert. Der Vorschlag eines präsidialen Neopatrimonialismus stellt somit das 
Äquivalent zu den bisher bestehenden Konzepten (patronal presidentialism, 
competitive authoritarianism) dar, das dabei jedoch die zugrundeliegende neopatri-
moniale Funktionslogik in den Vordergrund stellt. Die politischen Entwicklungen in 
Serbien, Georgien, der Ukraine und Kirgistan können bis zum jeweiligen Macht-
wechsel zweifellos als die Etablierung präsidialer Neopatrimonialismen beschrieben 
werden.  

Der Ausbruch aus diesem neopatrimonialen Herrschaftstypus ist ausgesprochen 
voraussetzungsvoll (vgl. Snyder 1992: 395f.). Nach einem Machtwechsel sind ehe-
malige Insider gegebenenfalls dem Vorwurf früherer Kooptation ausgesetzt oder 
durch existierendes kompromat bedroht, was den Rückgriff auf bewährte neopatrimo-
niale Disziplinierungsinstrumente zum Machterhalt nahelegt. Auch die Alternative ei-
ner authentischen und starken Oppositionsbewegung, die auf der Basis horizontaler 
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Interessensaggregation organisiert ist und einen Systemwandel herbeiführen könnte, 
ist unter den Bedingungen des Vorläuferregimes sehr unwahrscheinlich. Darüber hin-
aus müssen sowohl die institutionell-strukturellen Hinterlassenschaften, die zur Pro-
duktion institutionalisierter Unsicherheit geschaffen wurden, überwunden werden 
als auch dem bis dato kollektiv geteilten Erfahrungshorizont politischer Handlungs-
optionen ein neues Selbstverständnis von Politik entgegengestellt werden. Wenn 
dies nicht gelingt bzw. die neuen herrschenden Eliten zur kurzfristigen Machtsiche-
rung auf bewährte Herrschaftsmechanismen zurückgreifen, wird ein neuer Zyklus 
neopatrimonialer Herrschaft eingeleitet, der sich in der Rekonstruktion eines domi-
nanten Machtzentrums und der Reproduktion einer neopatrimonialen Logik nieder-
schlägt. Die Chance zur Durchsetzung bürokratischer Herrschaft und Demokratie ist 
bei diesem Typus als sehr gering einzuschätzen. Georgien unter Saakashvili stellt 
ein Paradebeispiel der Erneuerung eines präsidial-neopatrimonialen Systems dar. 

(2) Als zweiten Subtyp neopatrimonialer Herrschaft ist das neopatrimoniale 
Mehrparteiensystem zu nennen. Der Begriff geht auf Gero Erdmann (2002: 324) zu-
rück, demzufolge diesen Hybridtyp die Existenz formal-demokratischer Institutio-
nen und die Zulassung von Mehrparteienwahlen bei gleichzeitigem Fluktuieren zwi-
schen Anerkennung und Verletzung demokratischer Regeln auszeichnen. Eine For-
malisierung politischer Spielregeln findet bei diesem Subtyp ausschließlich im Be-
reich des Wahlregimes statt, der den Zugang und die Legitimierung von Herrschaft 
gewährleistet. Handlungsrationalitäten in Politik und Verwaltung hingegen unterlie-
gen weiterhin einer neopatrimonialen Logik, so dass rechtsstaatliche Prinzipien und 
eine unabhängige Justiz nicht institutionalisiert werden (vgl. Erdmann 2002: 332ff.). 
Zu einer ähnlichen Charakterisierung kommt Carothers mit dem von ihm beschrie-
benen feckless pluralism. Carothers (2002: 10) beschreibt diesen nutzlosen Pluralis-
mus als ein System, das sich durch einen hohen Grad politischer Freiheiten und re-
guläre Wahlen auszeichnet, die durchaus zu Machtwechseln unter den verschiede-
nen politischen Gruppierungen führen können. Dieses auf den ersten Blick demokra-
tische System stellt sich bei näherer Betrachtung jedoch als Wettbewerb zwischen 
verschiedenen Klientelparteien heraus, die in erster Linie partikularistische Nutzen-
maximierung betreiben.  

Neopatrimoniale Mehrparteiensysteme können das Resultat einer Pattsituation 
zwischen zwei Elitenfraktionen sein. In diesem Fall haben zwar eine Pluralisierung 
der Politik und eine Demontage des dominanten Machtzentrums stattgefunden, was 
mit einem oberflächlichen Blick als Demokratisierung gewertet werden kann. Das 
prekäre Kräftegleichgewicht führt jedoch weder, wie Forscher von Rustow bis Hale 
gehofft haben, zu einer stärkeren Formalisierung und Institutionalisierung politi-
scher Regeln; noch bewirken die Pluralisierung der Parteienlandschaft und die Etab-
lierung von Mehrparteienwahlen automatisch eine Demokratisierung (vgl. Hartmann 
2002: 311). In neopatrimonialen Mehrparteiensystemen haben sich die Eliten viel-
mehr auf eine Verregelung des Herrschaftszugangs verständigt, was einen häufige-
ren Regierungswechsel und wechselnde Koalitionen zur Folge haben kann. Mit den 
etablierten neopatrimonialen Disziplinierungsmechanismen wird dabei jedoch nicht 
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gebrochen, sondern es werden lediglich unterschiedliche Einflusssphären (nach 
Ministerien, Regionen, etc.) abgesteckt. Serbien nach Milošević (vgl. Wagner 2008) 
und die Ukraine nach Kučma können als Herausbildungen neopatrimonialer Mehr-
parteiensysteme beschrieben werden. Die Chancen zur Durchsetzung bürokratischer 
Herrschaft und Demokratie sind bei diesem Typus als höher einzuschätzen. Sowohl 
kann eine zunehmende Uneinigkeit der Fraktionen eine weitere Formalisierung als 
Kompromiss bedingen, wie auch der stärkere ‚Demokratiediskurs‘ Implikationen für 
die Bildung einer authentischen Opposition haben kann. 

(3) Durch Machtwechsel initiierte Regimeveränderungen können auch mit einem 
Ausbruch aus der neopatrimonialen Herrschaft einhergehen. Ein tatsächlicher Aus-
bruch aus der neopatrimonialen Herrschaftslogik ist jedoch nur dann wahrscheinlich, 
wenn politische Eliten in die Etablierung belastbarer und dominanter formaler Struk-
turen investieren, denen sie sich – und das ist für die weitere Demokratisierung ent-
scheidend – im zweiten Schritt selbst unterwerfen. Damit wird seitens der politi-
schen Entscheidungsträger auch bewusst die Möglichkeit zugelassen, bei sinkender 
Popularität aus dem Amt gewählt zu werden. Ob für diesen Schritt überzeugte De-
mokraten am Werk sind oder ein Elitenpatt verantwortlich ist, ist dabei unerheblich. 
Was die Durchsetzung legal-rationaler Herrschaft in einem ursprünglich neopatri-
monialen Regime bedeutet, erklärt Erdmann (2002: 336) wie folgt: 

Das Interesse an der Institutionalisierung der Demokratie erfordert, dass die Demokraten eine 
Reformpolitik verfolgen müssen, durch die alle formalen Herrschaftsinstitutionen gestärkt 
werden, um ihnen Anerkennung und Legitimität zu verleihen. [...] Dies wiederum heißt, dass 
nicht nur eine ordentliche Justiz, sondern auch eine ordentliche Verwaltung aufgebaut werden 
muss, die eine am Gemeinwohl orientierte, universalistische, rational-bürokratischen Prinzi-
pien gehorchende Politik ermöglicht. 

Zur Überprüfung einer veränderten Funktionslogik staatlicher Verwaltungen können 
Webers Kriterien bürokratischer Herrschaft als Indikatoren verwendet werden, die 
unter anderem bedeuten, dass Beamte nach Qualifikation eingestellt werden, in eine 
Hierarchie mit festgelegten Zuständigkeiten und Weisungsbefugnissen eingebunden 
sind, ohne Appropriation der Amtsstelle ihre Tätigkeit ausüben sowie einer strengen 
einheitlichen Amtsdisziplin und Kontrolle unterworfen sind.82 Für alle politischen 
und sozialen Akteure sollte dabei die durch die Verwaltung ausgeführte gesatzte 
Ordnung das relevante Bezugssystem sein, damit gilt, wie Weber (2005: 162) sagt: 
„Herrschaft ist im Alltag primär: Verwaltung.“ Hybride Regime, in denen sich eine 
legal-rationale Herrschaft durchsetzt, sind aus theoretischer Sicht als instabile Über-
gangsregime zu erwarten. Legal-rationale Ordnungsprinzipien können sowohl de-
mokratischen Regimen als auch geschlossenen Autokratien als Grundlage dienen, 
weshalb bei der Feststellung einer sich durchsetzenden bürokratischen Herrschaft 
die Regimeebene für die Analyse einzubeziehen ist. 

 
82  Für eine ausführliche Darstellung von Webers Kriterien bürokratischer Herrschaft vgl. Weber 

(2005: 162ff.). 
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Für den postsozialistischen Kontext kann – abgesehen von den bereits in der ersten 
Transitionswelle von 1989/1990 entstandenen autoritären Regimen – davon ausge-
gangen werden, dass eine weitere nachhaltige Autokratisierung der Region aus-
bleibt. Levitsky und Way (2002: 60ff.) haben die Herausbildung autoritärer Regime 
als gegenwärtig sehr voraussetzungsvoll beschrieben. Nur Länder, die über erhebli-
che Ressourcen (Erdöl, Erdgas, etc.) verfügen, könnten sich gegenüber dem äußeren 
Druck zur Demokratisierung wehren. Die verbliebenen postsozialistischen Grauzo-
nenregime verfügen jedoch nicht über die hierfür notwendigen Ressourcen. Die 
Herausforderungen der heutigen Zeit sind – soviel wird deutlich – nicht mehr auf 
der Regime- sondern auf der Herrschaftsebene angesiedelt. Nicht der Autoritarismus 
stellt die theoretische und praktische Herausforderung dar, sondern die neopatrimo-
niale Herrschaftslogik. Nicht die Liberalisierung und der Aufbau bzw. die Konsoli-
dierung demokratischer Strukturen sind heutzutage im Hinblick auf einen System-
wechsel in den Blick zu nehmen, sondern die Durchsetzung bürokratischer Herr-
schaft. Wenn das schwierige und hier als voraussetzungsvoll skizzierte Unterfangen, 
aus der neopatrimonialen Herrschaftslogik auszubrechen, gelingen sollte, ist ein de-
mokratischer Regimewechsel in der Region als sehr wahrscheinlich anzunehmen.  

Forschungspraktische Implikationen 

Theoretische Untersuchungskonzepte sind nicht nur hinsichtlich ihrer Plausibilität 
und ihrer Leistungsfähigkeit, komplexe soziale Phänomene abbilden und in einen 
angemessenen Sinnzusammenhang stellen zu können, zu bewerten. Zentrales Krite-
rium ist ebenso die Anwendbarkeit des Konzepts für die empirische Forschung. Die 
Analyse auf der Regimeebene kann bereits auf eine Reihe von etablierten Standards 
aus der Demokratieforschung zurückgreifen. So stehen geprüfte Indikatoren, akzep-
tierte Methoden und ausreichend Daten aus Demokratie-Indizes, Surveys, etc. für 
die vergleichende Forschung zur Verfügung. Die Untersuchung der Herrschaftslogik 
gestaltet sich für den Forscher demgegenüber methodisch anspruchsvoller. Dies ist 
nicht zuletzt darin begründet, dass sich die für die Analyse unverzichtbaren infor-
mellen Institutionen einer einfachen Beobachtung und Befragung entziehen (vgl. 
Helmke & Levitsky 2004: 733).  

Um Neopatrimonialismus ‚messbar‘ zu machen, geht die Forschung verschiedene 
Wege: Einige Autoren versuchen, Neopatrimonialismus mithilfe von drei Indikato-
ren zu operationalisieren: (1) der Konzentration von Macht und Präsidentialismus, 
(2) systematischer Klientelismus, und (3) ökonomische Aneignung und Verwendung 
staatlicher Ressourcen zur Legitimierung (vgl. Bratton & van de Walle 1997: 63-65; 
Soest 2006: 8; Hensell 2009: 63ff.). Ein anderer Ansatz prüft, inwieweit eine Ab-
weichung von Webers Kriterien bürokratischer Herrschaft vorliegt (vgl. Erdmann & 
Engel 2007: 110f.). Anspruchsvoller sind, drittens, Vorhaben, die den Grad staatli-
cher Penetrierung durch klientele Netzwerke zu messen versuchen, deren Überle-
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gungen jedoch bislang nur theoretischer Natur geblieben sind (vgl. Snyder 1992: 
379; Köllner 2005: 22; Hensell 2009: 73ff.).  
Wenngleich das Bedürfnis nach universell gültigen, mess- und handhabbaren Krite-
rien verständlich ist, so entzieht sich Neopatrimonialismus einem einfachen und 
indikatorenbasierten Untersuchungsdesign. Die drei genannten Indikatoren weisen 
zweifellos auf für Neopatrimonialismus typische Phänomene hin; Funktionszusam-
menhänge zwischen patrimonialer und legal-rationaler Logik und ihrer Variationen 
werden dabei jedoch nicht ausreichend beleuchtet. Allen vorgestellten Herange-
hensweisen liegt durch die fehlende konkrete Verknüpfung beider Herrschaftslog-
iken weiterhin implizit die populäre Denkfigur der Unterwanderung formaler Insti-
tutionen zugrunde. Statt weiter von informellen und formalen Institutionen als Null-
summenspiel auszugehen sollte Forschung die Rekonstruktion derjenigen Mecha-
nismen betreiben, die den Kern des Neopatrimonialismus, die institutionalisierte 
Unsicherheit, perpetuieren. 

Notwendig ist hierfür eine begründete Auswahl des Untersuchungsfelds. Dabei 
gilt es, theoriegeleitet die neuralgischen Punkte neopatrimonialer Systeme, wie die 
Beziehungen zwischen Zentrum-Peripherie oder Staat-Wirtschaft, für die Untersu-
chung zu identifizierten. Anschließend bedarf es einer Analyse der gegebenen for-
malen Strukturen als Ermöglichungsstruktur. Dabei ist das Geflecht aus Verfassung, 
relevanten Gesetzen, Dekreten, Verordnungen und Ernennungsbefugnissen einzelner 
Akteure, etc. zu rekonstruieren und zu analysieren: Wie uneindeutig, ambivalent 
oder lückenhaft sind Regelungen verfasst? Welche Kompetenzzuständigkeiten über-
lappen sich? Welche Möglichkeiten einer informellen Nutzbarmachung bergen gel-
tende Gesetze? In einem dritten Schritt wird überprüft, wie sich sowohl die Rechts-
wirklichkeit formaler Regeln als auch der Umgang mit den identifizierten Ambiva-
lenzen bestehender Regelwerke gestaltet. Die identifizierten Diskrepanzen bieten die 
möglichen entry points für die Rekonstruktion von Funktionszusammenhängen (vgl. 
O’Donnell 1994: 40). So wird ein Vergleich mit kleinen Fallzahlen möglich. Bei der 
Erforschung informeller Strukturen ist ein Verständnis des jeweiligen gesellschaftlichen 
und kulturellen Kontexts, wie Helmke und Levitsky (2004: 733) betonen, essentiell: 
„hence there is probably no substitute for intensive fieldwork in informal institutional 
analysis.“ Ziel der Forschung muss es sein, eine durch ‚kreuzperspektivisches Vorge-
hen‘ erlangte ‚dichte Beschreibung‘ zu liefern, die Rückschlüsse auf jene Rationalitäten 
erlauben, nach denen Akteure ihr Handeln ausrichten (vgl. Geertz 2003).  

Diese ‚dichten Beschreibungen‘ werden auf die Theoriebildung bezüglich 
Neopatrimonialismus rückwirken. Die weitere, vergleichende Forschung wird ge-
nauere Aufschlüsse über das spezifische Zusammenwirken unterschiedlich beschaf-
fener formaler Strukturen (Regierungssysteme, Rechtstraditionen etc.), die unter-
schiedliche soziale und internationale Einbettung neopatrimonialer Systeme und die 
sich hierbei herausbildenden spezifischen Herrschaftsmechanismen liefern können. 
Diese induktiv bzw. empiriegeleitete Theoriebildung wird somit zukünftig zu einer 
weiteren Differenzierung beitragen, einschließlich einer verfeinerten Operationali-
sierung des Neopatrimonialismuskonzepts.  
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Fazit  

Wenn über politische Entwicklungen jenseits der OECD-Welt gesprochen wird, 
stellt die Verortung eines Landes auf dem Demokratie-Autokratie-Kontinuum bis 
heute ungebrochen die zentrale Beurteilungskategorie dar. Mit dem Blick auf die 
Verwirklichung politischer und bürgerlicher Rechte und Freiheiten wird ein wichti-
ger Teil der politischen Realität abgebildet; zu einem tieferen Verständnis von Stabi-
litäten und Dynamiken politischer Grauzonenregime kann die Regimedebatte auf-
grund theorieimmanenter Beschränkungen jedoch nicht gelangen. Der vorliegende 
Beitrag hatte vor diesem Hintergrund die Herleitung eines Untersuchungsrahmens 
zum Ziel, der eine komplexere Analyse der politischen Prozesse ermöglicht. 

Das vorgestellte Neopatrimonialismuskonzept stellt ein heuristisches Untersu-
chungsmodell dar, das durch eine Verschiebung der Analyseebene vom politischen 
Regime zur Herrschaftslogik den democratization bias und somit den impliziten 
Rückfall in die Zeit des Transitionsparadigmas kontrollieren kann.  

Neopatrimonialismus stellt die Leistungen des politischen Systems und die stra-
tegischen Kalküle politischer Akteure in den Vordergrund, die aus der Verbindung 
formaler und informeller Machtstrukturen erwächst. Damit wird gleichzeitig ein tie-
ferer Einblick in die Reproduktionsmechanismen posttransformatorischer Regime 
gewährt. Wenn bisher institutionelle Diskontinuitäten, wie der beständige Umbau 
von Verwaltungen, die Rotation von Kadern, Korruptionsskandale, etc., als Über-
gangsphänomene oder Symptome einer noch schwach ausgebildeten Staatlichkeit 
gewertet wurden, erhalten diese im Neopatrimonialismus eine funktionale Bedeu-
tung. Neopatrimoniale Herrschaft zeichnet sich somit durch hohe Fluidität, Anpas-
sungsvermögen und Formenvielfalt ihrer Strukturen aus. Die zentrale Herausforde-
rung für einen dauerhaften Systemwandel liegt 20 Jahre nach dem Aufbruch der Re-
gion nicht mehr auf der Regimeebene mit dem Aufbau demokratischer Strukturen, 
sondern auf der Ebene der Herrschaft mit der Überwindung der neopatrimonialen 
Herrschaftslogik. Hier ist die Forschung gefragt, weiter die zentralen Mechanismen 
zu identifizieren, die für die Stabilität und zyklische Reproduktion neopatrimonialer 
Herrschaft verantwortlich sind. 

Eine komplexere Erforschung der politischen Grauzone ermöglicht das Konzept 
weiterhin durch Differenzierung der politischen Grauzone, mit der nunmehr unter-
schiedliche Ausprägungen und Dynamiken neopatrimonialer Herrschaft analysiert 
werden können. Jenseits der Veränderungen auf der Demokratie-Autokratie-Ebene 
kann somit ein möglicher Wechsel der Herrschaftslogik (einschließlich ihrer Subty-
pen) untersucht werden. Damit stehen zwei Attribute staatlich verfasster Gesell-
schaften für eine Analyse zur Verfügung. Das Konzept des Neopatrimonialismus 
qualifiziert sich somit jenseits detaillierter Fallstudien auch für die vergleichende 
politische Sozialforschung. 
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